
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 30 StLHG Gesetzliche
Verpflichtungen

 StLHG - Steiermärkisches Landeshaushaltsgesetz 2014

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.09.2025

(1) Als gesetzliche Verp0ichtungen sind jene Mittel zu budgetieren, die sich auf Ansprüche gründen, die dem Grunde

und der Höhe nach in Gesetzen sowie anderen Normen in Gesetzesrang festgelegt sind und unmittelbar auf deren

Grundlage erfüllt werden müssen.

(2) Gesetzliche Verpflichtungen sind auf gesonderten Konten beim jeweiligen Detailbudget zu budgetieren.

(3) Überschreitungen bei gesetzlichen Verp0ichtungen sind im jeweiligen Globalbudget bzw. im jeweiligen

Bereichsbudget mit Zustimmung des Landtages auszugleichen oder zu bedecken.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999
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